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Ausgabe Nr. e03/2025 20. März 2025 

 

Ortsübliche Bekanntgabe 

der Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 
 der Gemeinde Röderaue für die Haushaltsjahre 2025 und 2026  
 

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen kann der Entwurf der 

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Röderaue für die Haushaltsjahre 2025 

und 2026 

 

auf der Homepage der Gemeinde Röderaue 

(https://www.roederaue.de) unter Aktuelles/Bekanntmachungen  

 

in der Zeit vom 25.03.2025 bis 02.04.2025 

 

eingesehen werden. 

 

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des 11.04.2025 Einwendungen gegen 

den Entwurf bei der Gemeinde Röderaue, Radener Straße 2 in 01609 Röderaue erheben. Über 

die fristgemäß erhobenen Einwendungen beschließt der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. 

 

Röderaue, 20.03.2025 

 

 

Bernd Schuster 

Bürgermeister 


